
Stand Juli 2015 
 

Antrag auf Gleichstellung ausländischer 
Bildungsabschlüsse bei  

der Senatorin für Bildung 
 

Nach erteilter Gleichstellung der Qualifikation 
mit einer/m staatlich geprüften 

Erzieher_in/Heilerziehungspfleger_in:  
Beratungsgespräch Referat 21 Bereich 

Ausbildung bei der Senatorin für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport (SJFIS)  

 
Geeignete Praxiststelle suchen: 

Kriterien lt. Anerkennungsordnung gemäß § 4 
Bewerbungshinweise (siehe gelbe Broschüre S. 

50/51) 

Nach Zusage einer Praxisstelle  
Meldung der Praxisstelle bei der SKJF 

Praxisstellenmeldung jeweilige Berufsgruppe 
(siehe gelbe Broschüre oder Formular 

Bürgerservice) 

Abgabe eines Ausbildungsplans (nach 8 
Wochen) 

Abgabe der Zwischenbeurteilung             
(nach 6 Monaten, Zulassungsrelevant) 

Zulassung zum Kolloquium   
gemäß. § 9 der Anerkennungsordnung 

Abgabe der Endbeurteilung (im 12. Monat) 
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Freie Hansestadt Bremen 
Die Senatorin für Soziales, Jugend,  
Frauen, Integration und Sport 
Referat 21/Bereich Ausbildung 
 
Der Weg zur Staatlichen Anerkennung in Bremen für Erzieher_innen 

und Heilerziehungspfleger_innen mit einer Gleichstellung: 


